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hindurch formiert. Gleichwohl
zeugt die Suche nach einem Gene-
ralbegriff für den neuen Stadttypus
von Schwierigkeiten. Ob Tenden-
zen, den Zugang zu (städtischen)
Räumen bedingungsreicher zu ma-
chen bzw. einzuschränken – in den
Städten sozialer Ausschluß also ver-
stärkt zu einer Frage des Aufent-
halts- und Zutrittsrechts wird – , wie
in »Die Stadt als Beute« mit Begrif-
fen wie »neofeudale« Stadt oder
»ständische Bürger«-Stadt angemes-
sen erfaßt sind, bleibt fraglich. Tref-
fend  scheint die These von der »re-
vanchistischen« Stadt. Sie macht
darauf aufmerksam, wie stark die ge-
genwärtige Offensive als Attacke ge-
gen die Arrangements der vorausge-
henden Jahrzehnte vorgetragen
wird (oh ja, die fordistische Stadt
war häßlich und mittelmäßig). »Re-
vanchistisch« beschreibt den Gestus
von Rückeroberung, in dem von
überstrapazierter Toleranz schwa-
droniert wird und sich nun die Kon-
trolle über Räume zurückgenom-
men werden soll, die angeblich in
den Besitz von Ganoventum, der
Unmoral und dem Elend geraten
sind.

Christian Sälzer

Klaus Ronneberger, Walter Jahn 
und Stefan Lanz
Die Stadt als Beute
Dietz Verlag Berlin 1999
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Bannenberg et al.: Mediation 

Gewaltstraftaten 
in Paarbeziehungen

Insider dürften neugierig werden,
wenn sie von diesem Buch hören. Ei-
nerseits ist bekannt, wie schwierig
und langwierig sich die Implementa-
tion des Täter-Opfer-Ausgleichs in
der bundesrepublikanischen Justiz-
landschaft gestaltet. In der Szenerie
der verschiedenen Frauen- und Inter-
ventionsprojekte in Sachen Gewalt
gegen Frauen durch ehemalige oder
derzeitige Lebenspartner wird ande-
rerseits das Thema Mediation bezie-
hungsweise Täter-Opfer-Ausgleich in
diesen Fällen heiß diskutiert und auf-
grund eigener Erfahrungen im allge-
meinen und spezifischen Umgang
mit betroffenen Frauen und betref-
fenden gewalttätigen Lebenspart-
nern durch zum Beispiel staatliche
Institutionen wie Polizei und Justiz

strikt abgelehnt. An dem Angebot
und der Durchführung des Täter-
Opfer-Ausgleichs wird insbesondere
kritisiert, dass dieser das sehr häufig
bestehende Machtungleichgewicht
zwischen dem gewalttätigen Mann
und der Frau weder auflösen noch
genügend berücksichtigen kann. Zu
groß sei die Gefahr, dass die betroffe-
ne Frau das in der gewaltförmigen
Beziehung erlernte Handlungsmu-
ster der Zustimmung reproduziert,
um weitere Gewalthandlungen und
Nervereien, Telefonterror, Drohun-
gen etc. durch den betreffenden
Mann, seine Freunde oder Angehöri-
gen zu vermeiden. Derlei geschehe
häufig, ohne daß Außenstehende –
in Sachen Gewalt gegen Frauen uner-
fahrene Menschen – es bemerken
würden. Von Wiedergutmachung
könne in solchen Fällen nicht ge-
sprochen werden. 

Zudem stelle sich die Frage, ob
der Täter-Opfer-Ausgleich das pas-
sende Instrument des geltenden
Rechts, der Justiz sei, um der Ge-
walt gegen Frauen durch ehemalige
oder derzeitige Lebenspartner zu
begegnen. Zumal der Staat (bzw.
dessen Institutionen) die ohnehin
zahlreich vorhandenen Instrumente
und Maßnahmen zur Herstellung
der Sicherheit von Frauen und zur
Sanktionierung der Gewalttätig-
keit(en) von (Ex-) Lebensparnern
schlichtweg nicht anwendet. In die-
sem Dilemma verharrt das durch-
aus sehr lesenswerte und informati-
ve Buch. Auf etwas mehr als 180
Seiten ist ein rechtswissenschaftli-
ches Gutachten abgedruckt, wel-
ches im Auftrage des Senatsamtes
für die Gleichstellung (Hamburg)
angefertigt wurde. Das Ziel bestand
darin, Möglichkeiten und Grenzen
des Einbezugs von Mediationsver-
fahren in Fällen der »Gewaltstrafta-
ten in Paarbeziehungen« aufzuzei-
gen. 

Der Ausgangspunkt ist nach mei-
ner Auffassung die Ohnmacht und
mittelmäßige Inkonsequenz ange-
sichts der Menschenrechtsverlet-
zung »Gewalt gegen Frauen« mit ei-
nem angenommenen riesigen Dun-
kelfeld, überfüllter Frauenhäuser,
schlecht finanzierter und ausgestat-
teter Frauenhäuser, Frauen- und
Modellprojekte in einer vergleichs-
weise reichen Nation, angesichts
der weitgehenden Non-Interventi-
on bis zur Rechtsverweigerung sei-
tens staatlicher Institutionen und
der heftigen, zugleich kosteninten-

siven Konsequenzen für die Frau-
en, Männer und Kinder der Gegen-
wart und Zukunft. 

So informiert das Buch über Ge-
walt gegen Frauen durch (Ex-)Part-
ner, das Hell- und Dunkelfeld, die
bislang wissenschaftlich dokumen-
tierte und allgemein bekannte na-
tionale und internationale Non-In-
tervention seitens Polizei und Ju-
stiz trotz bestehender, vielleicht
etwas uneindeutiger Rechtsvor-
schriften und Möglichkeiten. Es
stellt die Philosophie der Mediati-
on in Abgrenzung zu der des Täter-
Opfer-Ausgleichs, die Perspektiven
und Vorteile einer Konfliktrege-
lung und Wiedergutmachung an-
gesichts der häufig fehlenden Straf-
bedürfnisse von sogenannten Op-
fern von Straftaten dar. Es
informiert weiter über die (rechtli-
chen) Möglichkeiten und Voraus-
setzungen des Täter-Opfer-Aus-
gleichs (Freiwilligkeit, klarer Sach-
verhalt, geständiger Täter) und die
Vermittlungsstandards im allge-
meinen und in Bezug auf Gewalt
gegen Frauen. Es stellt die weitge-
hend fehlenden nationalen Erfah-
rungen mit dem Täter-Opfer-Aus-
gleich in derartigen Fällen fest, un-
termauert dieses durch einzelne
Fallbeispiele. Es berichtet über na-
tionale und internationale Projekte
und deren Erfahrungen, prüft de-
ren Übertragbarkeit, so zum Bei-
spiel der in Neuseeland, Australien
und Neufundland praktizierte An-
satz der family group conferences
und community group conferences.
Es stellt fest, dass zwar geprüft
wurde, inwieweit und ob das ameri-
kanische Interventionsprojekt
DAIP sich auf bundesrepublikani-
sche Verhältnisse übertragen lasse,
aber: »Es ist jedoch seitdem nie zu
einer praktischen Umsetzung
des DAIP-Konzeptes gekommen.«
(S. 86) Da irren sich die AutorIn-
nen. Zwar hat es aufgrund eines
anderen Rechtssystems keine 1:1
Übertragung des DAIP-Konzeptes
gegeben, aber es gibt eine Reihe
von Interventionsprojekten, die
die Idee des DAIP aufgriffen und
auf die bundesrepublikanischen
Verhältnisse zugeschnittene Lösun-
gen entwickelten.

Das Gutachten endet angesichts
der dargestellten empirischen na-
tionalen und internationalen Er-
fahrungen und wissenschaftlichen
Untersuchungen etwas überra-
schend mit einem Vorschlag für

zwei Praxismodelle: ein speziali-
siertes Täter-Opfer-Ausgleichs-Mo-
dell und die Täter-Konfrontation/
Konfliktregelung ohne direkte Tä-
ter-Opfer-Begegnung. Das speziali-
sierte Täter-Opfer-Ausgleichs-Mo-
dell meint folgendes (das muß an
dieser Stelle zitiert und möglichst
aufmerksam gelesen werden): »Tä-
ter-Opfer-Ausgleich kann bei beste-
henden Einrichtungen auch bei
Gewalt in Paarbeziehungen durch-
geführt werden. Da bislang einige
Erfahrungen vorliegen, ergeben
sich keine Besonderheiten, wenn
eine langandauernde Konfliktpro-
blematik nicht vorliegt oder wenn
weiter zurückliegende Straftaten
nicht berichtet werden. Die Ver-
mittlung beschränkt sich dann im
wesentlichen auf die Konfliktlö-
sung des durch die strafrechtlich
bekanntgewordene Tat ausgelösten
Konflikts. 

Schwierigere Konfliktlösungen
erfordern jedoch eine spezielle Vor-
gehensweise, die auf die besonde-
ren Schwierigkeiten eingeht. In An-
lehnung an die österreichischen
Erfahrungen sollten bei grundsätz-
licher Bereitschaft zu einem Aus-
gleichsversuch zwei Vermittler den
Ausgleich durchführen und bei der
Zeitplanung berücksichtigen, dass
hinter dem sichtbar gewordenen
Konflikt eine Vielzahl weiterer
nicht angezeigter Gewalttaten und
Verletzungen längere und häufigere
Vor- und Vermittlungsgespräche
notwendig machen können. Der
möglichen schwächeren Position
der Frau, die schwächerer Teil einer
gewalttätigen Beziehung ist, sollte
besondere Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden. Der sonst vertrete-
ne Grundsatz der Neutralität und
Allparteilichkeit kann eine Ein-
schränkung erfahren, wenn Ver-
mittler nicht zum ›Komplizen‹ des
gewalttätigen Mannes werden wol-
len. Eine Vernetzung mit Bera-
tungs- und Hilfsangeboten für Op-
fer und Täter ist anzustreben und
unter Beachtung der Beziehungs-
problematik aktiv zu fördern. Es
kommen direkte Ausgleichsge-
spräche mit Opfer und Täter, aber
auch indirekte Vermittlungen in
Betracht, bei denen das Opfer dem
Täter nicht begegnet. Zu überlegen
wäre, ob Nachkontrollen vorzuse-
hen wären, also zum Beispiel Ver-
einbarungen mit dem Opfer für
den Fall erneuter Gewaltanwen-
dung getroffen werden.« (S.177) 
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IMPRESSUM
Beim zweiten Modell wird an

eine Konfrontation des Täters mit
der Opferperspektive und seinem
gewalttätigen Handeln ohne Betei-
ligung des Opfers gedacht. Diese
könnte von Männerberatungsstel-
len oder Konfliktschlichtungsein-
richtungen durchgeführt werden.
Begleitend wird von den AutorIn-
nen ein auf geltenden Rechts-
grundlagen baiserendes konse-
quentes Einschreiten der Polizei,
der Staatsanwaltschaft und der Ge-
richte für notwendig erachtet.

Hätte das Gutachten auch die Er-
fahrungen und Ansätze der ver-
schiedenen Interventionsprojekte
in Fällen der Gewalt gegen Frauen
in engen persönlichen Beziehun-
gen einbezogen beziehungsweise
einbeziehen können, so wäre es
wahrscheinlich zu einer eindeuti-
ger formulierten Empfehlung ge-
langt. Es fordert letztendlich zwi-
schen den Zeilen ein Interven-
tionsprojekt, das den Täter-Opfer-
Ausgleich als eine mögliche Sankti-
on in bestimmten Fällen einbe-
zieht. 

Liegt es an den Interventions-
projekten? Denn diese zeigen u.U.
unbequeme Wege auf, damit Poli-
zei, Justiz, andere Stellen, Frauen
und Männer das ihnen mögliche

tun, um Gewalt gegen Frauen durch
(Ex-) Partner zu vermeiden und zu
mißbilligen. Unbequem sind diese
Wege, da sie jeden einzelnen
Mann, jede einzelne Frau gleich
welchen Alters, welchen Ausse-
hens, welcher Berufsgruppe, wel-
cher gesellschaftlichen Position
und zugleich das asymmetrische
Geschlechterverhältnis in seiner
strukturellen Reproduktion betref-
fen. Aber soweit wollten und/oder
konnten die GutachterInnen ange-
sichts des Auftrages, seiner krimi-
nalpolitischen und ideologischen
Brisanz vielleicht nicht gehen. Das
ist wirklich schade, da in diesem
Buch eine wertvolle Zusammen-
stellung verschiedener Konzepte,
Untersuchungen und Erfahrungen
aus dem In- und Ausland enthalten
sind.

Dörte Marth

Britta Bannenberg/
Elmar G.M. Weitekamp/
Dieter Rössner/Hans-Jürgen Kerner
Mediation bei Gewaltstraftaten in
Paarbeziehungen
Eine Gemeinschaftsarbeit der Univer-
sitäten Marburg und Tübingen
Nomos Verlagsgesellschaft
Baden-Baden 1999
191 Seiten, 58,– DM

https://doi.org/10.5771/0934-9200-2000-1-41 - Generiert durch IP 216.73.216.168, am 22.06.2026, 08:20:44. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0934-9200-2000-1-41

